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Fachbereich: Chemikalien 
E-Mail: chemikalien@laburk.ch 

Formular – Mitteilung einer Chemikalien-Ansprechperson 

Angaben zum Betrieb oder Bildungsstätte 

Firma / Filiale:  

Adresse:  

PLZ / Ort:  

Angaben zur Chemikalien-Ansprechperson  

Name:  

Vorname:  

Funktion:  

E-Mail:  

Telefon:  

falls abweichend von obiger Adresse 

Firma:  

Adresse:  

PLZ / Ort:  

Anlass der Mitteilung 

 Erstmeldung  Mutation  Einstellung der Tätigkeit 

Grund für die Mitteilungspflicht   Merkblatt 1) 

 Hersteller oder Importeur mit Erstellungspflicht von Sicherheitsdatenblättern A01 / C02 

 Abgabe folgender Chemikalien an berufliche oder gewerbliche Verwender A05 
- Chemikalien der Gruppe 1 (siehe Anhang) 

 Abgabe folgender Chemikalien an private Verwender (Sachkenntnispflicht) A04 
- Chemikalien der Gruppe 2 (siehe Anhang) 

 - Produkte zur Selbstverteidigung (Pfeffersprays)  

 Verwender mit Fachbewilligungspflicht (z. B. Badewasserdesinfektion, Schädlingsbe-
kämpfung im Auftrag Dritter)  

 anderer Betrieb mit Mitteilungspflicht auf Anfrage 

1) siehe www.chemsuisse.ch 

Richtigkeit der Angaben 

Name und Funktion: ____________________________________________________________ 

Ort, Datum: ____________________________      Unterschrift: __________________________ 

 

 

https://www.chemsuisse.ch/files/71/DE-Branchenorientierte-Merkblaetter/679/Merkblatt-A01.pdf
https://www.chemsuisse.ch/files/73/DE-Themenorientierte-Merkblaetter/12/Merkblatt-C02.pdf
https://www.chemsuisse.ch/files/71/DE-Branchenorientierte-Merkblaetter/5/Merkblatt-A05.pdf
https://www.chemsuisse.ch/files/71/DE-Branchenorientierte-Merkblaetter/6/Merkblatt-A04.pdf
http://www.chemsuisse.ch/
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Aufgaben 

Die Chemikalien-Ansprechperson dient den Vollzugsbehörden als Kontaktperson. Sie soll  
sicherstellen, dass: 

- die Weisungen der Vollzugsbehörden den verantwortlichen Stellen des Betriebes weitergeleitet 
werden, 

- die Vollzugsbehörden die Auskünfte erhalten, die sie zum Vollzug des Chemikalienrechts  
benötigen. 

Anforderungen 

Die Chemikalien-Ansprechperson muss: 

- einen Überblick über den Umgang mit Stoffen und Zubereitungen im Betrieb oder in der Bil-
dungsstätte besitzen,  

- die Pflichten nach der Chemikaliengesetzgebung kennen, 

- sie soll Auskunft erteilen können, welche Personen im Betrieb oder in der Bildungsstätte für 
diese Pflichten zuständig sind und wer Inhaberin von allenfalls notwendigen Fachbewilli-
gungen oder Sachkenntnisausweisen ist. 

Kenntnisnachweis 

Die Ansprechperson benötigt rechtlich gesehen keine speziellen Kenntnisnachweise.  Es liegt in 
der Verantwortung der Betriebe, dafür zu sorgen, dass Ansprechpersonen zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben entsprechend ausgebildet werden. Entsprechende eintägige Kurse werden von 
Dienstleistern angeboten. 

Meldepflicht 

Betriebe, welche als Herstellerin oder Importeurin Sicherheitsdatenblätter erstellen müssen, 
müssen unaufgefordert eine Chemikalien-Ansprechperson der zuständigen kantonalen Vollzugs-
behörde mitteilen. Dies gilt ebenfalls für Betriebe, welche ein Produkt der Gruppe 2 an Private 
oder der Gruppe 1 an gewerbliche Kunden abgeben. Die Definition der beiden Chemikaliengrup-
pen kann dem chemsuisse Merkblatt C07 entnommen werden. 

Rechtsgrundlagen 

- Artikel 25 Absatz 2 Chemikaliengesetz (SR 813.1) 

- Artikel 59 Chemikalienverordnung (SR 813.11) 

- Verordnung des EDI über die Chemikalien-Ansprechperson (SR 813.113.11) 

Fristen 

Änderungen der gemeldeten Angaben, sind innert 30 Tagen der kantonalen Vollzugsbehörde 
schriftlich mitzuteilen. 

Mitteilung der Chemikalien-Ansprechperson bitte an: 

Laboratorium der Urkantone chemikalien@laburk.ch 

Föhneneichstrasse 15 Tel. 041 825 41 41 

6440 Brunnen Fax 041 825 41 40 

  

https://www.chemsuisse.ch/files/73/DE-Themenorientierte-Merkblaetter/1184/Merkblatt-C07.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995887/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141117/index.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20041550/index.html
mailto:chemikalien@laburk.ch
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